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Zitat von Der Germanist

Man hat in NRW zwar eine zweijährige Probezeit, die prüft aber nur, ob man das Amt
dauerhaft behalten darf (unter Fortdauer des Beamtenverhältnisses auf Lebenszeit wird
man in ein Beamtenverhältnis auf Probe berufen). Wenn man zum OStD ernannt ist, hat
man Anrecht auf die Bezüge, ohne Wartezeit.

Dann ist das eine NRW-Besonderheit. Wir haben auch keine 2 Jahre Probezeit.
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